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							FINIUS Intern: Beratungshaus beruft Thomas Forwe in die Geschäftsführung



 
							Das Frankfurter Beratungshaus für Betriebsmodernisierung FINIUS hat Thomas Forwe in die Geschäftsführung der Gesellschaft berufen; er führt das Haus künftig gemeinsam mit seinem Kollegen Olaf Decker.

 

Thomas Forwe, der bereits seit 2020 gemeinsam mit Michael Kaiser Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung sowie Leiter des Bereichs „Technology & Change Management“ ist, will gemeinsam mit Olaf Decker und den Kolleginnen und Kollegen die Weiterentwicklung der FINIUS vorantreiben; die Beratung hat bereits vor einigen Jahren damit begonnen, die überwiegend im Bankengeschäft erworbene Expertise rund um Operating-Model- und IT-Modernisierung für Kunden aus anderen Branchen zugänglich zu machen.



In seiner neuen Funktion wird Thomas Forwe auch die Aufgaben seines Vorgängers Markus Weilbacher übernehmen, der die FINIUS nach nunmehr 10 Jahren, davon 5 Jahre als Geschäftsführer, verlässt und neue berufliche Herausforderungen sucht.



„Ich freue mich sehr, dass wir Thomas Forwe für die Übernahme der bevorstehenden Aufgaben gewinnen konnten; ich weiß, dass seine Expertise und Erfahrung hervorragend zu unseren Plänen passen,“ meint Erwin Kaliski, Alleingesellschafter der FINIUS. „Und ich danke Markus Weilbacher für alles, was er beim bisherigen Umbau geleistet hat, und wünsche ihm für seine nächsten beruflichen Schritte alles erdenklich Gute.“
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DER DIGITALE EURO KOMMT – UND GERADE, WEIL NOCH NICHT ALLE EINZELHEITEN KLAR SIND, SOLLTEN PAYMENTS-VERANTWORTLICHE DAS THEMA AUF DEM RADAR BEHALTEN.



In dieser Payment-Insights-Episode erklären die FINIUS Payments-Experten Olaf Decker und Martin Koob alles Wissenswerte über den Digitalen Euro, einschließlich Konzept, Umsetzung und Einsatzmöglichkeiten im Euro-Raum. Nachfolgend die wichtigsten Punkte aus dem Clip in Schriftform.

 
							
 
							 
							FINIUS Payment Insights: Alles zum Digitalen Euro in Kürze



 
							



„Keine Kryptowährung“ – was genau ist der Digitale Euro?



Entgegen einiger Missverständnisse ist der Digitale Euro keine Kryptowährung wie etwa Bitcoin, sondern eine digitale Form des herkömmlichen Euros, die als Ergänzung zum Bargeld wirken und zusätzliche Bezahlmöglichkeiten bieten soll.



Der Digitale Euro unterscheidet sich technisch von „Crypto Currencies“ – auch und gerade, weil er die Abhängigkeit elektronischer Zahlungen von großen Technologie- und Payment-Providern verringern soll.





Wer braucht die Digital-Währung, und wofür?



Einer der bemerkenswertesten Vorteile des Digitalen Euros ist die Möglichkeit, anonyme elektronische Zahlungen auch ohne Internetverbindung durchzuführen. Diese Funktion eröffnet neue Möglichkeiten für Zahlungen vor Ort und verspricht, die finanzielle Inklusion zu fördern, da sie allen Bürgern des Euro-Raums zugänglich gemacht wird.





Technische Gesichtspunkte, Sicherheit und Co. 



Ein wichtiger Unterschied zu Kryptowährungen liegt im Energieverbrauch: Der Digitale Euro benötigt keine massiven Energiemengen für Transaktionen. Die Experten diskutieren zudem die Anonymität und Sicherheit des Digitalen Euros, besonders im Hinblick auf den Datenschutz. Dies sind zentrale Aspekte, die bei der Entwicklung und Implementierung berücksichtigt werden müssen, um das Vertrauen der Nutzer zu gewinnen.





Wie auf den Digitalen Euro vorbereiten?



Zunächst vorweg: Noch ist die Einführung nicht endgültig verabschiedet - die EU-Kommission diskutiert den entsprechenden Vorschlag noch. 



Klar ist aber bereits jetzt, dass der eigentlichen Einführung eine zweijährige Testphase vorausgehen soll. Banken werden diese Zeit benötigen, um die Integration digitaler Wallets umzusetzen und die technischen Voraussetzungen für die Umsetzung von „Smart Contracts“ zu schaffen, das sind Computer-verhandelte und -erfüllte Verträge. 





Was meint FINIUS zum Thema?



Insgesamt scheint der Digitale Euro spannende Möglichkeiten für Nutzer und Banken im Euro-Raum zu bieten. Insbesondere die Positionierung „gegen“ herkömmliche, meist privat betriebene Infrastrukturen zur elektronischen Zahlung erscheinen vielversprechend: Hier könnte eine EU-eigene Digitalwährung tatsächlich zu niedrigeren Kosten und einen besseren Verbraucherschutz bei Zahlungen führen … eine entsprechende Umsetzung immer vorausgesetzt.



Speziell diesbezüglich bleiben aber natürlich weiter Einzelheiten zu klären, nicht zuletzt zu kritischen Themen wie Sicherheit und Datenschutz. Und natürlich ist der zeitliche Fahrplan noch immer in der Schwebe. Banken und Payments-Verantwortliche sollten das Thema aber auf jeden Fall auf dem Radar behalten – wir werden jedenfalls sofort informieren, falls das Projekt weiter vorankommt!





TL;DR - Kernpunkte der Diskussion + Sprungmarken



Olaf und Martin diskutieren die Vorteile für Nutzer und Banken sowie die technischen und rechtlichen Aspekte, die insbesondere Geldhäuser bei der Einführung des Digitalen Euro zu beachten haben werden, insbesondere:



	Die Einführung des digitalen Euro: Der digitale Euro ist keine Kryptowährung, sondern eine Umbenennung des Zahlungsmittels [00:39]. Er soll als Ergänzung zum Bargeld dienen und zusätzliche Möglichkeiten bieten [01:24]; die EU-Kommission plant eine zweijährige Testphase zur Vorbereitung der Einführung. [32:38].





	Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten: Der digitale Euro bietet Anonymität und die Möglichkeit elektronischer Zahlungen ohne Internetverbindung [01:58]. Er soll die Abhängigkeit von großen Unternehmen verringern und elektronische Zahlungen vor Ort ermöglichen [02:43].





	Technische Aspekte und Sicherheit: Der digitale Euro erfordert keine zusätzliche Energie wie bei Kryptowährungen [28:02]. Die Anonymität und Sicherheit des digitalen Euros werden diskutiert, insbesondere in Bezug auf Datenschutz [36:24].





	Vorbereitung und Implementierung: Banken können sich auf die Einführung vorbereiten, z.B. durch die Gestaltung von Wallets und die Integration von Smart Contracts [29:50].
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							DAS EU-PARLAMENT HAT ENTSCHIEDEN: „INSTANT PAYMENTS IN EURO“ WERDEN SCHON IN DER GESAMTEN EU PFLICHT. ZAHLUNGS- UND IT-DIENSTLEISTER SOLLTEN DESHALB JETZT MIT DER UMSETZUNG BEGINNEN.



(Beitrag upgedated am 14.02.2024)



Mit einer Stellungnahme zu Sofortüberweisungen im Euro-Raum hatte der EU-Rat schon im Sommer 2023 den Weg für die Einführung entsprechender Pflichten gewiesen – jetzt hat das EU-Parlament die Neuregelung beschlossen: Banken und Payment-Service-Provider werden künftig entsprechende Verfahren bieten müssen – und zwar ohne Aufpreis gegenüber regulären Geldüberweisungen.



Auch wenn das Thema somit nicht wirklich neu ist – und die ein oder Frage bezüglich der tatsächlichen Umsetzung nachzuschärfen ist – scheinen sich aber noch nicht alle Unternehmen in einem Umfang auf die Neuerung vorzubereiten, wie wir ihn empfehlen würden. 



Darum fassen wir hier nochmals alle jüngsten Beschlüsse und Entwicklungen zusammen, und listen die vorbereitenden Prüfungen und Schritte auf, die Geschäftsbanken jetzt einleiten sollten:





Zum Einstieg: Ein Blick zurück



Sofortüberweisungen sind nicht per se neu. Die EU hat seit der Einführung von Überweisungen und Lastschriften in den Jahren 2008 und 2009 stetig an der Weiterentwicklung von Überweisungsverfahren gearbeitet und im Jahr 2017 die Sofortüberweisungen „SCTInst“ eingeführt. 



Aber: Dieser Standard ist noch immer nicht besonders weit verbreitet; derzeit werden nur etwa 15 Prozent aller innereuropäischen Überweisungen „sofort“ durchgeführt. Ein Umstand, der auch mit der Verfügbarkeit und den meist höheren Gebühren des Verfahrens zusammenhängen dürfte. 



Ein weiterer Grund für die geringe Marktdurchdringung des Verfahrens dürfte aber auch die Verfügbarkeit von Dritt-Diensten wie etwa dem US-Service PayPal sein, die im Euroraum zunehmend Verbreitung finden; ein Umstand der ebenfalls nicht ganz im Sinne der um Verbraucherschutz und regionale Wirtschaftsförderung bemühten EU-Behörden zu sein scheint.



Um all dem gegenzusteuern, hat die EU-Kommission schon 2022 Vorschläge zur Regulierung von Sofortüberweisungen vorgelegt mit dem Ziel, Zahlungsflüsse und Liquidität von Verbrauchern und Unternehmen im Wirtschaftsraum zu verbessern.



Diese hat der Rat der Europäischen Union Ende Juni 2023 weiter konkretisiert; jetzt hat das EU-Parlament die entsprechende Neuregelung beschlossen.





Die neuen Pflichten für Banken



Besagter Beschluss klärt und detailliert eine Reihe neuer Pflichten, die schon sehr bald auf Banken und Bezahldienstleister zukommen: 



	Sofortüberweisungspflicht: Alle Zahlungsdienstleister, die Standardüberweisungen in Euro anbieten, müssen nun auch Sofortüberweisungen in Euro anbieten - und dies nun sowohl als Zahler wie auch als Zahlungsempfänger. Dies muss ohne zusätzliche Kosten für den Kunden geschehen.



	Angebot für alle Einreichungswege: Die Sofortüberweisung muss über alle Einreichungswege angeboten werden, einschließlich Online, App, Self-Service-Terminals, Beleghaft und Telefon-Banking.



	Preisgleichheit: Die Kosten für Sofortüberweisungen dürfen nicht höher sein als die für herkömmliche SEPA-Überweisungen.





Neben diesen grundlegenden Anforderungen gibt es aber auch Anpassungen insbesondere rund um Betrugsvermeidung und Compliance. Erwähnenswert hier:



	 IBAN-Name-Checks: Banken sind überdies verpflichtet, ihren Kunden für Sofortüberweisungen eine Überprüfung von IBAN und Empfängername anzubieten. Bei Abweichungen muss der Auftraggeber informiert werden. Dieses Pflichtangebot gilt übrigens auch für die „klassischen SEPA-Überweisungen“.



	Sanktionslisten-Abgleiche: Banken müssen ihren Kundenstamm künftig nur noch täglich gegen Sanktionslisten abgleichen. Damit soll die Beachtung von EU-Sanktionen erleichtert werden





Die EU strebt überdies ein einheitliches Vorgehen bei der Betrugsprävention an – ein Anliegen, dessen Machbarkeit in Anbetracht der vielen starken Länder-Regelungen im Euroraum aber zumindest derzeit noch fraglich erscheint. 



Das EU-Parlament hat die Fristen für Empfang und Versand von Sofortüberweisungen für Zahlungsdienstleister innerhalb der Währungsunion mit 9 und 18 Monate bzw. 33 und 39 Monate festgesetzt (jeweils für Annahme bzw. Ausführung der Überweisungen); sobald der Beschluss im Amtsblatt erscheint – was voraussichtlich im März der Fall passieren dürfte – läuft die Uhr. Frühzeitige Planung und Vorbereitung sowie der zeitnahe Start der Umsetzung sind deshalb überaus wichtig!





Was Bankentscheider beachten sollten:



Wie genau die Regeln sich auf das Payments-Tagesgeschäft von Banken und Zahlungsdienstleistern auswirken wird, hängt natürlich vom jeweiligen Fall ab.

 

Grundsätzlich gilt aber: Die Neuregelung betrifft auch Institutsgruppen wie vermögensverwaltende Privatbanken oder Spezialinstitute, wenn sie ihren Kunden „Zahlungskonten“, also Girokonten anbieten!



Wir sehen in Projekten und Gesprächen mit Kunden aber immer wieder diese Handlungsfelder:



	System-Landschaft: Alle bestehenden Payment-Systeme von Banken und Dienstleistern sowie alle vor- und nachgelagerten Anwendungen z.B. für die Disposition müssen für die schnelle Abwicklung von Sofortüberweisungen nach SEPA-Standard analysiert und ggf. optimiert werden. Dies betrifft insbesondere Online-Banking-Plattformen, Apps, Kontenprüf- und Dispositionssysteme, Buchungssysteme sowie Systeme zur Betrugs- und Embargobearbeitung. Je nach Startvoraussetzung kann dies eine Vielzahl von Projekten bedeuten.



	Kundenschnittstellen: Insbesondere die Unternehmenskunden von Geschäftsbanken werden ihrerseits Umstellungen vornehmen müssen, bei der sie ggf. Unterstützung suchen oder sogar benötigen werden. Zu nennen sind hier beispielsweise die Dateieinreichung für Echtzeit-Überweisungen aus ERP- oder Payroll-Systemen. Aber auch die Nutzung der Informationen zur Zahlungsdurchführung wie z.B. das Echtzeithabenavis (Auftragsart C5N) wird für Unternehmen von Interesse sein. Zahlungsdienstleister sollten überlegen, inwieweit sie hier mit Fragen, Unklarheiten, Missverständnissen etc. rechnen müssen – und wie sie diesen ggf. zuvorkommen können.



	Lastmanagement: Verfügt eine Bank bereits über Infrastrukturen für die Bearbeitung von Echtzeit-Überweisungen, sollten diese für einen extremen Last-Anstieg vorbereitet werden. Unserer Einschätzung nach erfordert dies in vielen Fällen erhebliche Investitionen in Performance-Steigerung, Skalierung und das Sicherstellen von Verfügbarkeit, da die meisten Infrastrukturen auf den bisherigen – niedrigen – Bedarf ausgelegt sind.



	Liquiditätssteuerung: Die bei Zahlungsdienstleistern heute übliche Liquiditätssteuerung, die auf „langsamen“ Clearing- und Settlement-Zyklen beruht, wird mit Einführung verpflichtender Sofortüberweisungen – 24/7/365 - obsolet. Banken und Clearer werden zu einem Modell übergehen müssen, bei dem die Liquidität als permanenter „Fluss“ betrachtet und rund um die Uhr gesteuert wird. Dies hat weitreichende Auswirkungen nicht nur auf den Cashflow der Banken selbst, sondern auch auf Detailabläufe wie z.B. Wartungs-Zeitfenster, Batch-Abläufe oder gar die Kontoauszug-Erstellung innerhalb der Payments-Infrastrukturen.







Offene Fragen und Kritik



Doch damit nicht genug: Allen erfolgten Klärungen durch EU-Rat und EU-Parlament zum Trotz bleiben weiterhin Detail-Fragen offen. So ist zwar in der Verordnung inzwischen definiert, welche Rückmeldungen aus dem IBAN-Name-Check an den Kunden zu übermitteln sind, wie festgestellte Abweichungen im einzeln konkret einzuordnen sind, wird die weitere Entwicklung ergeben müssen – auch, weil Fragen rund um die Bereitstellung und Haltung erforderlicher Daten ungeklärt sind. Zwar bieten bereits heute verschiedene Dienstleister entsprechende Möglichkeiten an, dies allerdings nur in Verbindung mit jeweils proprietären Verfahren und Daten-Strukturen, was dem Grundgedanken einer „einheitlichen“ Regelung widersprechen dürfte. 

Ansonsten sieht der Beschluss übrigens vor, dass Banken für den IBAN-Abgleich kein Entgelt erheben dürfen – damit ist eine Angleichung an die in Arbeit befindliche PSD3 erfolgt.





Zeitplan und nächste Schritte



Wir bei FINIUS erwarten, dass die EU-Regularien zur Sofortüberweisung in Euro bald im Amtsblatt veröffentlicht – was den Start der Umsetzungsfristen bedeutet. Gerade weil vorher noch so viel zu klären ist, raten wir derzeit allen Kunden – wenn nicht bereits geschehen – die Umsetzung anzugehen!





Ausblick und Handlungsempfehlungen



Banken, Zahlungsdienstleister und deren IT-Service-Provider sollten zeitnah ein „Monitoring“ nicht nur EU-seitiger Erläuterungen zum Thema, sondern auch bezüglich entstehender Lösungen und Standards einrichten, um jederzeit über den Stand der Dinge informiert zu sein. 



Zudem ist es sicherlich sinnvoll, schon jetzt „Impact-Analysen“ zu starten – einschließlich einer Bewertung der Auswirkungen der neuen Regeln auf Umsatz, Gewinn und Liquidität. 



Vor allem aber sollten alle Geldhäuser und Unternehmen sich einen Überblick verschaffen, welche Systeme und Abläufe sie wie updaten müssen. Gerade hier erwarten wir erheblichen Handlungsbedarf und umfängliche, komplexe Projekte mit entsprechendem Zeit- und Ressourcenbedarf. Daher raten wir all unseren Kunden immer wieder: Starten Sie so früh wie irgend möglich!



Weitere Ideen auf unserer FINIUS-internen Liste:



	Den Markt bezüglich Dienste für IBAN-Namensabgleich evaluieren: Um zeitnah die nun benötigten zukunftsfähige Services beschaffen zu können, sollten Verantwortliche das Gespräch mit Service-Providern wie EBA-Clearing, SurePay oder anderen suchen; die Dienstleister bemühen sich bereits jetzt darum, regelkonforme und schlanke Lösungen zu bieten.



	Eine Strategie zur Kunden-Information insbesondere für Geschäftskunden entwickeln, um Missverständnissen vorzubeugen und eine zeitnahe Vorbereitung seitens besagter Kunden sicherzustellen.



	Beratungsangebote schaffen, um einzelnen Geschäftskunden bei den erwähnten Vorbereitungen zu helfen (z.B. Umstellung interner ERP- und Finanzsysteme wie etwa EBICS-Schnittstellen).





Impact-Analyse von Experten



Keine Zeit für neue EU-Entwürfe? Wir bleiben natürlich weiterhin für Sie „im Thema“ und ergänzen unsere Einschätzungen und Empfehlungen fortlaufend – folgen Sie uns also einfach weiterhin! 



Und: für Banken und Zahlungsdienstleister, die nicht selbst Hand an eine firmenspezifische Auswirkungsanalyse für die neuen EU-Regularien legen wollen, bieten wir einen entsprechenden Service – sprechen Sie uns einfach an. 






Fazit



Die Einführung von Sofortüberweisungen in der gesamten EU wird das Bankwesen nachhaltig verändern. Für Geschäftsbanken bietet dies sowohl Herausforderungen als auch Chancen. Mit der richtigen Vorbereitung und Strategie können sie von den Vorteilen profitieren und ihre Position im Markt stärken.
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							Die EU-Sofortüberweisung kommt: Diese Vorbereitungen sollten Sie jetzt planen
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DIE EU ÄNDERT DIE REGELN FÜR DEN ZAHLUNGSVERKEHR – UNTER ANDEREM MIT PSD3 UND PSR. WAS GENAU KOMMT DA AUF BANKEN UND ZAHLUNGSVERKEHRS-VERANTWORTLICHE ZU? WIR SKIZZIEREN HANDLUNGSFELDER, ÄNDERUNGSBEDARFE UND VORBEREITUNG.



2024 wird für Verantwortliche im Bereich Payments eine Zeit der Veränderungen: Die EU führt neue Regularien ein, die tiefgreifende Änderungen in der Landschaft der elektronischen Zahlungen mit sich bringen. Die Neuerungen dürften in den meisten Banken etliche Veränderungen erforderlich machen. 

Wir geben hier einen Überblick über die wichtigsten Änderungen und skizzieren, wie Banken sich bestmöglich darauf vorbereiten (Spoiler: ein spezifischer Projektansatz wird erforderlich werden!).





Nicht vergessen: Auch die Sofortüberweisung kommt!



Das EU-Parlament hat am 07. Februar 2024 beschlossen, Sofortüberweisungen Europaweit zur Pflicht zu machen -  Banken dürfen den entsprechenden Dienst nicht teurer machen als herkömmliche Überweiseungen. Was das für Geldhäuser heißt und wie sie sich vorbereiten, haben wir bereits an anderer Stelle beschrieben - hier geht's zum Beitrag:



Zum Newsroom-Text "Die Sofortüberweisung kommt" (mit Updates aus dem Februar)

 








Zum Hintergrund: PSD2, PSD3, PSR, etc.

Die bevorstehenden Änderungen – konkret: der Ersatz der PSD2 durch PSD3 und PSR – zielen vor allem darauf ab, den Verbraucherschutz zu verbessern und Open Banking weiter zu fördern.

Überdies sollen neue Regeln bereits bestehende teils ergänzen, um einzelne Regulierungs-Gesichtspunkte zu klären und in besseren Einklang zu bringen. Besonders betroffen sind dabei Bereiche wie Kundenzugriff und -Authentifizierung, Informationspflichten gegenüber Kunden, Schnittstellen zwischen Banken und Zahlungsdienstleistern sowie Betrugsprävention und Haftung.





Die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick

Im Rahmen dieses Beitrags bemühen wir uns, die wichtigsten Änderungsbedarfe darzustellen, die sich aus allen geplanten Regeländerungen ergeben; auf eine detaillierte Zuordnung der jeweiligen Vorschriften,  Artikel und Paragrafen verzichten wir dabei (sofern Sie eine solche wünschen, sprechen Sie uns gerne an – wir beantworten gern Ihre Fragen!).





So betrachtet, werden folgende Handlungsfelder erkennbar:





	Kundenzugriff und -Authentifizierung: Die Regeln zur Starken Kundenauthentifizierung (SCA) werden konkretisiert und Ausnahmen präzisiert – für Kontoinformationsdienste soll die Authentifizierung künftig einfacher werden . Eine besondere Herausforderung stellt die neue Anforderung dar, dass die SCA auch ohne Smartphone möglich sein muss. Dies erfordert gegebenenfalls zusätzliche Authentifizierungsmethoden wie Hardware-Token.





	Neue Informationspflichten: Neue Regelungen verpflichten Zahlungsdienstleister, Kunden detaillierte Vorabinformationen über voraussichtliche Entgelte für Währungsumrechnungen und Ausführungsfristen bei grenzüberschreitenden Überweisungen in non-EU-Staaten sowie Informationen über Entgelte vor Bargeldabhebungen zu liefern. Diese Transparenz ist entscheidend, um Verbrauchern eine fundiertere Entscheidungsgrundlage für ihre Zahlungstransaktionen zu bieten und das Vertrauen in digitale Zahlungsmethoden zu stärken.





	Schnittstellen und Zusammenarbeit: Es werden detailliertere Spezifikationen der Mindestanforderungen an Open-Banking-Datenschnittstellen gestellt. Dies zielt vor allem darauf ab, die Integration von Drittanbietern zu erleichtern, Hindernisse abzubauen und ein effizienteres, benutzerfreundlicheres Open Banking zu schaffen. Die Einführung eines „Erlaubnis-Dashboards“ durch kontoführende Banken soll Kunden überdies künftig befähigen, die Zugänge für Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienste zu verwalten.





	Betrugsprävention und Haftung: Die Rückerstattungsrechte werden erweitert, insbesondere bei Identitätsbetrug (Spoofing). Zahlungsdienstleister müssen verstärkt Transaktionsmonitoring betreiben, um betrügerische Aktivitäten zu erkennen und zu verhindern. Der Abgleich von IBAN und Namen bei Überweisungen wird, wie bereits bei Sofortüberweisungen gefordert, obligatorisch, um die Genauigkeit der Transaktionen zu gewährleisten und Betrugsfälle zu minimieren. Zudem müssen Banken ihren Kunden regelmäßig mehr und bessere Informationen zur Betrugsvermeidung bereitstellen als bisher und ihr Personal präziser schulen.





Wichtig bei alldem: Einige der Neuerungen (insbesondere die aus der PSR) könnten nach Inkrafttreten sehr schnell gültig werden, da sie keine Umsetzung in nationale Gesetzgebung erfordern.





„Und wie zukunftsfähig sind unsere Systeme?“

Diese Frage dürften viele Payments-Verantwortliche im kommenden Jahr zu hören bekommen – und je nach Startvoraussetzungen der Bank ganz unterschiedlich beantworten.



Fast immer dürfte aber zutreffen, dass die neuen Regeln etliche Anpassungen erfordern; von der reinen Erweiterung und Verbesserung bestehender Abläufe bis zur Integration ganz neuer Schnittstellen und Dienste. Erlaubnis-Dashboards oder auch der wichtige IBAN-Name-Check dürften fast überall noch zu entwickeln sein.



Die Liste zu startender Vorhaben dürfte deshalb in den meisten Instituten schnell eine erhebliche Länge erreichen – und damit zu erheblichen Lasten für Payments-, IT- und andere Bereiche führen. Geldhäuser sollten nicht damit rechnen, erforderliche Projekte „nebenbei“ umsetzen zu können, also innerhalb des Tagesgeschäfts und bestehender Budgets.



Was unserer Einschätzung nach vor allem bedeutet, dass sie schon jetzt mit einer Vorstudie beginnen sollten. 





Projektsteuerung, Effizienz als Schlüssel zum Erfolg

Hierbei dürfte vor allem zu beachten sein: Die erforderlichen Projekte dienen beinahe ausschließlich der Compliance, bieten also keinen Geschäftsmehrwert im Sinne etwa durch neue Umsätze oder erhöhte Produktivität. Sie sind also, kurz gesagt, zunächst reine Kostentreiber.



In Anbetracht dieser Tatsache werden Verantwortliche Themen wie Priorisierung und Effizienz in den Fokus nehmen – und im besten Falle Maßnahmen und Schritte wie Impact-Betrachtungen, strategische Projektplanung und zielführende Ressourcen-Planung vorantreiben. Dabei sollten Sie unserer Einschätzung nach insbesondere auch die Einrichtung einer Projektsteuerungs-Ressource einplanen, die alle erforderlichen Vorhaben steuern kann.





Richtig vorbereitet ins neue Jahr: So stellen Sie sich bestmöglich auf – 



	Frühzeitige „Executive Education“: Informieren Sie die Entscheidungsträger in Ihrer Bank frühzeitig und umfassend über die Relevanz, Tragweite und Kosten der erforderlichen Änderungen. Dies ist entscheidend, um Unterstützung ebenso zu sichern wie eine strategische Ausrichtung der weitern Vorhaben. Frühes Erklären hilft dabei, Verständnis für die Notwendigkeit von Investitionen und Ressourcenallokation zu schaffen.





	Zeitnahe Impact-Bewertung: Prüfen Sie genau, inwieweit die neuen Anforderungen aus PSD 3 und PSR Erweiterungen, Erneuerungen oder Ergänzungen an Ihren Systemen erforderlich machen; ziehen Sie bei Ihren Betrachtungen unbedingt auch weitere Neuerungen wie die – noch nicht verabschiedete – Sofortüberweisungs-Regulierung der EU mit ein!





	Strategische Projektplanung: Teilen Sie erforderliche Änderungen in Einzel-Projekte ein; investieren sie hierbei gezielt Zeit die Analyse des Leistungsumfangs und der Anforderungs- und Zielbeschreibung, um Schätzfehler und dergleichen möglichst gering zu halten. Priorisieren Sie die Teil-Projekte dann nach Kosten und Risiken.





	Ressourcen-Planung: Wir erwarten, dass die Neuerungen im Payments-Bereich zusätzliche Budgets und Ressourcen erforderlich machen, letztere sowohl im fachlichen und technischen Bereich wie auch in der Projekt-Steuerung. Stellen Sie frühzeitig sicher, dass Sie alle nötigen Mittel zum Umsetzen Ihrer Pläne zur Verfügung haben!





	Einrichtung einer Projektsteuerungs-Ressource: Es ist von entscheidender Bedeutung, eine zentrale Ressource zur Projektportfolio-Steuerung einzurichten, die das Thema insgesamt verantwortet und alle Teilprojekte „auf Kurs“ hält. Die Rolle sollte insbesondere das erforderliche Stakeholder-Management und die nötige „Executive Education“ übernehmen, damit das Gesamtvorhaben die nötige Unterstützung erhält.







Fazit

Die neuen EU-Regularien bringen tiefgreifende Veränderungen mit sich. Eine sorgfältige Vorbereitung und strategische Planung sind unerlässlich, um die Einhaltung zu gewährleisten und die Herausforderungen erfolgreich zu meistern.





Autoren

Dieser Beitrag wurde verfasst von:



Olaf Decker, Geschäftsführer FINIUS und Leiter Zahlungsverkehr

Anneke Leichsenring, Senior Consultant Zahlungsverkehr
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							DIE CORPORATE-TREASURY-UMFRAGE VON FINIUS VERWEIST AUF WEITERHIN ZUNEHMENDEN DIGITALISIERUNGSBEDARF SOWIE MEHRARBEIT DURCH ZUNEHMENDE GESCHÄFTSRISIKEN RUND UM MARKTGESCHEHEN, ZINSEN, FINANZIERUNG



Die vierte Auflage unserer Umfrage unter Treasurern zeigt: Viele Treasury-Abteilungen sind noch immer nicht so digital, wie sie’s gern wären – und das, obwohl die entsprechende Modernisierung jetzt schon im vierten Jahr in Folge ganz oben auf der Prioritätenliste befragter Treasurer steht.



Genau wie in unseren früheren Umfragen belegen die Themen Prozessoptimierung und -digitalisierung sowie Verbesserung der Liquiditätssteuerung nämlich erneut die vordersten Plätze der wichtigsten Themen. Und damit nicht genug: Über drei Viertel der Befragten gehen zudem davon aus, dass eben diese Punkte auch in den kommenden fünf Jahren beherrschend bleiben werden. 



Derart gegenübergestellt, werfen die Zahlen die Frage auf: Wie schnell kommt die Treasury-Modernisierung eigentlich voran? Und: Herrscht hier und da vielleicht sogar ein "Digitalisierungsstau?"

 



Digitalisierungsstau in der Treasury

Der wäre in Zeiten schwächelnder Wirtschaft, steigender Zinsen und zunehmender Finanzierungs-Zurückhaltung bei Banken sicherlich kein Vorteil, meint zumindest der Leiter unseres Corporate-Treasury-Teams Michael Kaiser:



„Digitalisierung ist natürlich kein Allheilmittel. Aber ein Treiber für mehr Effizienz und Geschwindigkeit in der Treasury ist sie durchaus – und eben die wäre gerade jetzt gefragt, wo viele Unternehmen Liquiditäts- und Risiko-Steuerung zügig verbessern müssen. Wir beobachten in unseren Projekten zumindest immer wieder, wie sehr ein 'Modernisierungsstau' Handlungsfähigkeit beschränken und Risiken verschärfen kann. In Anbetracht dessen erscheint uns der Fortschritt tatsächlich als ungenügend.“





„Digitalere“ Treasuries im Vorteil

Kaiser ergänzt, dass bereits weitgehend digitalisierte Treasury-Abteilungen die derzeitigen Herausforderungen meist nutzen, um ihre Rolle als strategische Planer und Lenker der Konzernfinanzen zu stärken – „nicht zuletzt, weil sie mittels Software und Automation bessere Einblicke und mehr Zeit für die entsprechende Arbeit haben.“



So nutzen zwar rund 80 Prozent aller Befragten bereits ein Treasury Management System – doch nur ein Drittel setzt überdies auf Robotics oder KI. 



Hierzu Kaiser: „Ein TMS allein macht aber natürlich noch keine digitale Treasury." Viele Unternehmen würden ihre Systeme nicht annähernd vollumfänglich nutzen, was auch bedeute, „dass selbst ohne KI noch jede Menge Potenzial für Effizienzsteigerungen vorhanden ist – und somit auch für die Erhöhung des Software-ROI.“





Märkte, Finanzierung schwieriger

Nach Markt- und Geschäftsrisiken befragt, antworteten die Treasurer unter anderem, dass der Ukrainekrieg zwar Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn gehabt habe, diese jedoch geringer ausgefallen seien als erwartet. Die Zinsrisiken hätten sich dagegen verschärft (68% erwarten steigende Zinsen), und die Finanzierungsbereitschaft der Banken erscheine rückläufig (41.2%).



Ein wenig erstaunlich also, dass sich rund die Hälfte der Befragten weiterhin nicht umfänglich gegen Zinsrisiken absichert (nur 43% betreiben „Hedging“). Immerhin steigt das Interesse an Working Capital Management (~60%, etwa 10 Prozentpunkte über dem Vorjahr) sowie an ESG-Financing (37% der Befragten planen eine solche für die Zukunft).



Michael Kaiser meint im Gespräch mit der FINIUS-Redaktion jedenfalls, der Handlungsbedarf bleibe weiterhin hoch – betont aber auch die Chancen der Treasury, gerade jetzt Veränderungen durchzusetzen:



„Liquiditätssteuerung, Finanzierung, bestmöglicher Mitteleinsatz spielen inzwischen wieder eine erhebliche wichtigere Rolle in den Unternehmen als während der gerade vergangenen, langjährigen Niedrigzinsphase. Für Heads of Treasury sollte gerade jetzt die Gelegenheit günstig sein, endlich Unterstützung für wichtige Modernisierungs-Vorhaben zu erhalten.“



FINIUS unterstütze bereits etliche Kunden eben hierbei – etwa durch die Entwicklung spezifischer Business-Cases für die Treasury-Digitalisierung oder den optimierten Einsatz der vorhandenen TMS.





Über die Studie:

Die FINIUS „Corporate-Treasury-Umfrage-2023“ beruht auf der Befragung von CFOs und Senior-Treasurern aus größeren, überwiegend international aufgestellten Mittelständlern im Sommer 2023. Weitere Infos hierzu sowie eine vollumfängliche Auswertung aller Antworten findet sich im Umfrage-Bericht, der ab sofort auf Anfrage bei uns erhältlich ist.





Alle Ergebnisse

Um die vollumfängliche Auswertung der Umfrage zu erhalten, schreiben Sie einfach eine E-Mail an Corporates@FINIUS.de

 
							
 
							 
							“Digitalisierungsstau” in der Treasury – erhöht er das Risiko für Mittelständler?
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							Wie die finius bereits Anfang dieses Jahres berichtet hat, steht das CESOP-Melderegister kurz vor Inbetriebnahme. Schon im Jahr 2019 wurde im Rahmen einer EU-Konferenz beschlossen, eine Änderung der europäischen Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie 2006/112/EG vorzunehmen. Anlass war die Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen durch fortschreitende Digitalisierung und die wirksame Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetruges, der allein im Jahr 2019 zu Mehrwertsteuerverlusten von 134 Milliarden EUR bei den EU-Ländern führte.  



In Kürze: Was bedeutet CESOP?



Nach dem Richtlinienvorschlag sollen die Änderungen der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie schrittweise ab dem 01.01.2024 umgesetzt werden. Die erste Meldung ist damit am 30.04.2024 fällig. Die Umsetzung in das deutsche Recht, das heißt in das Umsatzsteuergesetz § 22g, ist bereits erfolgt. Bei der Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetruges sollen nun Zahlungsdienstleister helfen, weil diese die Daten zu allen Transaktionen haben. Da sich hieraus allein noch kein Mehrwertsteuerbetrug erkennen lässt, will sich die Europäischen Union diese Daten mittels weiterer Instrumente nutzbar machen.  



Wohin Zahlungsdienstleister melden, steht jetzt fest 



Die Europäische Kommission ab Januar das System CESOP für Ihre Mitgliedsländer verwalten und von diesen Mitgliedsländern die Daten empfangen. Die empfangenen Daten werden analysiert und mit anderen Datenbanken verglichen. Dazu sollen die Zahlungsdienstleister die Auslandstransaktionen identifizieren und an die nationalen Behörden melden. Die empfangene Behörde ist mit dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) bereits benannt worden, wobei bislang nur das standardisiertes XSD-Meldeschema feststeht. Der genaue technische Meldeweg (Schnittstelle zum BZSt) ist allerdings noch offen.  Die Nationale Behörden leiten die Auslandstransaktionen an CESOP weiter und empfangen Informationen von CESOP via Eurofisc zur Unterstützung gegen den Mehrwertsteuerbetrug. 

 

Meldepflicht, was heißt das konkret?

 

Es sind grundsätzlich alle Zahlungsdienstleister im Sinne der Payment Service Directive (PSD) verpflichtet, Aufzeichnung über grenzüberschreitende Zahlungen zu führen, sobald ein Zahlungsempfänger mindestens 25 grenzüberschreitende Zahlungen im Kalenderquartal erhalten hat. Die Zahlungsdienstleister sind in der Pflicht, bei Zahlungen innerhalb der EU zu melden. Das bedeutet, die Zahlungsempfängerbank meldet, da der Zahlungsempfänger der Mehrwertsteuerpflichtige sein wird. Bei Zahlungen außerhalb der EU ändert sich die Meldepflicht und die Auftraggeberbank muss melden, da die Empfängerbank außerhalb der EU liegt und somit nicht mehr unter die Meldepflicht fällt. Die Meldung muss innerhalb des auf das Quartalsende folgenden Monats erfolgen und für 3 Jahre aufbewahrt werden. 



 
							
 
							 
							CESOP-Update: Zahlungsdienstleister müssen an nationale Behörden melden 
							Welche Informationen sind zu melden?

 

Es wird zwischen verpflichtenden Angaben, welche zur Identifikation des Ortes der Zahler und Zahlungsempfänger notwendig sind und zwischen den Angaben, die aufzuzeichnen sind, sofern vorhanden, unterschieden. Verpflichtend soll jeweils der Name des Unternehmens des Zahlungsempfängers sowie IBAN, BIC, Betrag, Währung, Datum und Uhrzeit der Transaktion und der Ursprungsmitgliedsstaat der Zahlung sein. Falls vorhanden, sollen Angaben zur USt-Identifikationsnummer, anderen Steuernummern, der Adresse des Zahlungsempfängers sowie Bezugnahmen / Referenzen gemacht werden und ob die Zahlung aus den Unternehmensräumen des Zahlers eingeleitet wurde. 

 

Welche Herausforderungen ergeben sich für Zahlungsdienstleister?

 

Zahlungsdienstleister sollten sich jetzt mit den neuen Meldepflichten auseinandersetzen und evaluieren, welche Daten für die Meldungen gesammelt und aufbereitet werden müssen. Durch das hohe Datenvolumen sollten technische Lösungen angedacht werden. Eine Herausforderung wird sein, die Bereitstellung der erforderlichen Kundendaten wie MwSt.-Identifikationsnummer oder sonstige nationale Steuernummer anzustoßen. Sind die Daten vollständig oder fehlen zwingend erforderliche Informationen? 

Weiter sollten Sie sich als Zahlungsdienstleister u.a. mit folgenden Fragen auseinandersetzen: 



– Wie können Sie feststellen, ob Sie oder ein anderer Zahlungsdienstleister meldepflichtig sind? 



– Können Sie die konzerninternen Beziehungen und Zahlungen mit Tochtergesellschaften und Niederlassungen in der gesamten EU identifizieren? 



– Wie werden Daten für alle Zahlungskanäle und ggf. für konzerninterne Überweisungen generiert? Welche Daten sind bereits verfügbar? 



– Wie werden die meldepflichtigen Daten aggregiert und klassifiziert? 

Wie gestalten Sie Ihr Reporting in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten, in Hinblick auf die jeweilige Anforderung an das Format (XML)? 



– Gibt es Synergieeffekte bei bestehenden Datenflüssen, Prozessen und Systemen bzgl. weiterer Meldepflichten? 



– Wie können Sie sicherstellen, dass Sie keine Duplikate im Transaktionsprotokoll haben? 



– Kennen Sie alle Zahlungsmethoden, die Sie nutzen? 



– Beachtung der datenschutzrechtlichen Anforderungen bei der Umsetzung. 





Wir von der finius sind Experten im Bereich Zahlungsverkehr, beobachten die weiteren Entwicklungen bei CESOP u.a. mit Blick auf den technischen Meldeweg und stehen Ihnen bei Fragen gerne beratend zur Seite.  
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							Immer wieder berichten uns Kunden, wie schnell ihre anfängliche Motivation gesunken ist, als sie versuchten, Künstliche Intelligenz (KI) in eine praktische Anwendung zu bringen. Unzählige Meetings vergehen und irgendwie findet sich kein Anwendungsfall, der es wert ist, verfolgt zu werden. Oder der Anwendungsfall ist so trivial, dass die potenzielle Rendite den ganzen Aufwand nicht wert ist. 



Das Datenmanagement wird dabei zu einer echten Herausforderung. Die Daten sind entweder sehr schwer zu beschaffen, liegen nicht in der gewünschten Qualität vor oder sie sind sogar mehrfach verfügbar, aber niemand weiß, welche Daten die aktuellen sind. 



Um Anwendungsfälle für KI in Ihrem Unternehmen zu finden, probieren Sie folgendes aus:



– Nutzen Sie Design Thinking oder veranstalten Sie einen Hackathon.



– Treffen Sie die Ideenauswahl mit Use Case Canvas. Hierbei werden Ideen bottom up gefunden und top down methodengestützt ausgewählt. 



– Arbeiten sie in agilen Teams - nicht nur über Ideen reden, sondern sie auch ausprobieren. 





Lassen Sie dabei Mitarbeiter aus Business und IT zusammenarbeiten. Ohne Druck, dabei mit Vertrauen in ihre Leistungen. Kommunizieren Sie die Erwartungen des Managements und fordern Sie nur in größeren Abständen einen Projektstatusbericht. 



So stärken Sie Ihre Mitarbeiter Ihr KI-Projekt voranzubringen: 



– Geben Sie ihnen Verantwortung und Handlungsspielraum.



– Lassen Sie sie Entscheidungen treffen.



– Stellen Sie ein angemessenes Weiterbildungsbudget zur Verfügung. 





Auf diese Weise werden Sie folgende Ergebnisse erzielen:



– Sie erkennen das Potenzial Ihrer Mitarbeiter und schätzen ihre Arbeit.



– Ihre Mitarbeiter vernetzen sich stärker im Unternehmen oder auch mit externen Partnern.



– Die Ideengeber sind die Umsetzer und Macher - sie haben großes Engagement für die Idee und Ihr Unternehmen.





Wir von der finius sind offen für einen Erfahrungsaustausch. Welche sind Ihre bisherigen Erfahrungen bei der Ideenfindung rund um die Implementierung von KI in Ihrem Unternehmen? 
							
 
							 
							Theorie nützt nichts ohne Praxis: So holen Sie das beste aus KI heraus 
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							Warum ChatGPT die Transformation von Unternehmen beschleunigen wird 
							Der gerade veröffentlichte AI Index Report 2023 der Stanford University belegt eindrucksvoll, mit welcher atemberaubenden Geschwindigkeit sich Künstliche Intelligenz aktuell entwickelt. Neue KI-Systeme zur Synthese von Texten, Bildern, Sprache und Programmcodes sind 2022 fast im Monatstakt erschienen. Programme wie ChatGPT und DALL-E-2 kennt fast jeder. Und dieser neuen Generation von KI wird hohes Potential disruptiver Veränderungen zugesprochen. Befragte Unternehmen, die bereits KI einsetzen, sprechen von Kosteneinsparungen und Umsatzsteigerungen. 
							Gründe, die für den Einsatz von KI in Unternehmen sprechen 
							Der Zugang zu KI-Technologie war noch nie so einfach wie heute:

 

– Große Cloud-Anbieter wie Microsoft, Google oder Amazon bieten spezielle KI-Komponenten an.



– Es sind nur wenige Programmierkenntnisse erforderlich.



– Die Investitionskosten sind gering.





Ein Unternehmen, das alle seine Daten mit Hilfe von KI nutzt, ist besser in der Lage, neue Vorteile und eine positive Differenzierung gegenüber der bestehenden und künftigen Konkurrenz zu schaffen. Beispiele sind:



– Die Automation von Prozessen mit Selbstlerneffekt befreit Mitarbeiter von Routine-Aufgaben.



– Die Vorhersage kritischer Kundenbeziehungen gibt Vertriebsmitarbeitern die Möglichkeit, diese Kunden bereits vor ihrer Abwanderung zum Bleiben zu bewegen.



– Das Auffinden neuer Daten-Muster führt zu neuen/besseren Sales- und Marketing-Ansätzen und verbessert die Kundensegmentierung und Kommunikationsstrategie. 
							FINIUS-Tipps für Ihren Einstieg in die KI 
							– KI bringt in den Geschäftsbereichen den größten Nutzen, wo viele Daten anfallen: Stamm- und/oder Transaktionsdaten





– Suchen Sie Best Practice Beispiele im Internet. Das inspiriert zum Nach- und Weiterdenken.



– Schauen Sie sich bei Wettbewerbern um, ob diese bereits mit KI arbeiten.





Sie haben weitere Fragen zum Einstieg in die Anwendung von Künstlicher Intelligenz in Ihrem Unternehmen? Unser Expertenteam berät Sie gern.  
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							Mit der steigenden Komplexität von Software-Anwendungen nehmen auch die fachlichen Zusammenhänge im Testmanagement zu. Entsprechend nimmt das Reporting im Test eine zunehmend bedeutende Rolle ein. Denn nur mit dem Reporting erhält das Management die notwendigen Informationen, um zu entscheiden, ob eine Software in Produktion gehen kann oder nicht.  



Warum brauchen unsere Kunden Test-Management?



Bei unseren Kunden wird eine Software-Entwicklung oder -Weiterentwicklung in der Regel durch die eigenen Kunden, Marktbegleiter oder veränderte Regularien, Vorschriften oder Gesetze initiiert. Um wettbewerbsfähig oder regelkonform zu bleiben, muss das obere und mittlere Management unserer Kunden diese Anforderungen umsetzen. Die High-Level-Anforderungen an das Projekt werden durch Business-Analysten und Fachexperten präzisiert und durch Software-Entwickler implementiert. Doch erst durch die Testdurchführung werden die Anforderungen gegen die Umsetzung validiert und die Ergebnisse von unseren Testmanagern im Reporting an das Management zurückgespielt.    

 

Unsere Tester als Vermittler in Softwareprojekten

 

Von der Entstehung über die Umsetzung bis zum Test des Software-Produkts steigt unserer Erfahrung nach der Detailierungsgrad der Anforderungen und Kommunikation unter den Projektbeteiligten. Unserer Erfahrung nach gehört es nicht zum Tagesgeschäft des Managements, in die technische Detailtiefe des Projekts hinabzusteigen. Da sich das Management unserer Kunden erfahrungsgemäß für den Status des Projektverlaufs, die Zielerreichung und mögliche Erfolgshindernisse interessiert, verstehen wir von der finius uns als Übersetzer der komplexen und sehr umfangreichen Testergebnisse, die häufig in den verschiedensten Tools zu finden sind.  

 

Es ist die zentrale Aufgabe unserer Test-Experten die Informationen aus dem Test-Reporting so aufzubereiten, dass wir sie einfach und transparent und dennoch sach- und fachgerecht präsentieren können. Dazu müssen wir die Testergebnisse aggregieren und mitunter individuell erläutern. Wir geben unseren Kunden einen Überblick über den Status des Projekts und versetzen das Management damit in die Lage, wenn nötig, Entscheidungen zu treffen.  

 

Empathie als Grundvoraussetzung im Test-Reporting

 

Natürlich arbeiten unsere Experten im Test gut unterstützt mit Tools, wie z.B. HP Quality Center/ALM, MF Octane etc. aus denen sie die Rohdaten für das Reporting ziehen. Dennoch sind wir überzeugt davon, dass der Erfolg unseres zukunftsweisenden Test-Reportings nicht ausschließlich in einem Algorithmus oder einem Tool zu finden ist, sondern in unserer Erfahrung. Jeder unserer Test-Manager hat in zahllosen Softwareprojekten für Finanzdienstleister und andere Unternehmen den persönlichen Skill erlangt das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen und bedarfsgerechte Reportings zu erstellen. 

 

Unser Anspruch ist es, unser fachliches Hintergrundwissen, unterstützt durch unseren gut gefüllten Werkzeugkasten und unsere Erfahrung beim Kunden einzubringen und ihn damit bei der Erreichung seines Projekterfolgs zu unterstützen. Hierzu ist es unserer Ansicht nach unverzichtbar die Erwartungen in gemeinsamen Gesprächen regelmäßig abzuklopfen und damit die Bedürfnisse und Bedarfe unserer Kunden an Ihr Reporting zu verstehen. 

 

Wir wissen: Ein gutes Software-Entwicklungsprojekt zeichnet sich durch klare Ziele, technisches Knowhow und ein wertschätzendes Miteinander unter den Projektbeteiligten aus. Genau daran sind wir immer wieder gerne beteiligt.    

  
							
 
							 
							Test-Reporting - wenn es menscheln muss 
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